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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Sprachkenntnisse im Arbeitsverhältnis 

 

1. Arbeitsvertrag 

Der Arbeitsvertrag ist nach § 611a Abs. 1 Satz 1 BGB1 ein privatrechtlicher Vertrag zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer, durch den sich der Arbeitnehmer zur Leistung weisungsgebunde-
ner, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Auf der Grundlage der 
grundrechtlich garantierten Vertragsfreiheit ermöglicht § 105 GewO2 Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern im Rahmen der geltenden Gesetze eine freie Gestaltung des Arbeitsvertrags.  

Gesetzliche Vorgaben für die Sprachwahl im Arbeitsleben gibt es in Deutschland nicht. Die In-
ternationalisierung der deutschen Wirtschaft durch grenzüberschreitende Unternehmungen und 
Konzernstrukturen sowie der vermehrte Einsatz fremdsprachiger Arbeitnehmer und Führungs-
kräfte in multinationalen Belegschaften führen aber dazu, dass Fremdsprachen in der betriebli-
chen Praxis immer wichtiger werden und vielfach unverzichtbar sind. Im Arbeitsvertrag können 
daher bestimmte Sprachfähigkeiten vereinbart werden, die für das vereinbarte Aufgabenspektrum 
erforderlich sind.  

2. Weisungsrecht des Arbeitgebers 

Nach § 611a Abs. 1 Satz 2 BGB in Verbindung mit § 106 Satz 1 und 2 der Gewerbeordnung 
(GewO) kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen nä-
her bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen 
einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften 

 

1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), abrufbar unter:  
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html#BJNR001950896BJNE275600123;  
englische Fassung: (Stand 10.08.2021) unter: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html. 

2 Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 12) geändert worden ist; abrufbar unter:  
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/index.html#BJNR002450869BJNE023700377. 
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festgelegt sind. Dadurch konkretisiert der Arbeitgeber die vertraglich festgelegte Pflicht zur Ar-
beitsleistung und füllt den arbeitsvertraglichen Rahmen aus.  

Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer aufgrund seines Weisungsrechts grundsätzlich alle Auf-
gaben im Rahmen des arbeitsvertraglichen Aufgabenspektrums zuweisen und von ihm die damit 
verbundenen Sprachleistungen fordern. Voraussetzung ist allerdings, dass die Zuweisung der 
Aufgabe nach billigem Ermessenen erfolgt.3  

Ohne ausdrückliche Sprachwahl im Arbeitsvertrag kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Wei-
sungsrechts regelmäßig verlangen, dass die Arbeitsleistung unter Verwendung deutscher Sprache 
erbracht wird. 

*** 

 

3 Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts entspricht eine Weisung billigem Ermessen, wenn die wechselseitigen 
Interessen nach verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Wertentscheidungen, den allgemeinen Wertungs-
grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit sowie der Verkehrssitte und Zumutbarkeit abgewo-
gen worden sind. 


